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E-Mail-Antworten sind bitte unter Anführung der 

Geschäftszahl an das Abteilungspostfach zu rich-

ten. 

An die 

1. Ämter der Landesregierungen - Abteilung 

Gewerberecht 

2. Leiter/innen der Lehrlingsstellen der Wirt-

schaftskammern 

3. Vorsitzende des Bundes-

Berufsausbildungsbeirates 

4. Abteilung VI/B/7 des Bundesministeriums 

für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsu-

mentenschutz 

Geschäftszahl: BMDW-33.550/0024-I/4/2018  

 
Schreiben betr. Ende des Lehrverhältnisses bei rechtskräftig negativem Asylverfahren, GZ 
BMWFW-33.550/0024-I/4/2015, Nachtrag 

Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort bezieht sich auf das In-

formationsschreiben zum Betreff an die Lehrlingsstellen vom 6. August 2015 und hält dazu 

fest:  

Es wird klargestellt, dass Lehrverhältnisse von Asylwerber/innen mit aufrechter Beschäfti-

gungsbewilligung des AMS zur Ausbildung in einem Lehrberuf gemäß § 14 Abs. 2 lit. f BAG 

automatisch mit Rechtskraft eines negativen Asylbescheides und der damit verbundenen 

Berechtigung zum Aufenthalt in Österreich enden (s. dazu auch den Beschluss des Minister-

rats vom 12. September 2018: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/-/beschlussprotokoll-

des-27-ministerrates-vom-12-september-2018). 

 

Wien, am 20. Dezember 2018 

Für die Bundesministerin: 

Mag.iur. Alexander Hölbl, LLM 

Elektronisch gefertigt 
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